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Reglement Vereinsbeiträge  
 
 
vom 24.09.2009 
 
Der Gemeinderat Neckertal erlässt über die Ausrichtung von Gemeindebeiträgen an Ver-
eine das folgende Reglement. 
 
Einleitung Art. 1 

 
Die Vereine bilden eine wertvolle Basis für das sportliche, kulturelle und gesellschaftli-
che Leben in der Gemeinde Neckertal. Sie tragen wesentlich zu einer guten Lebens-
qualität, zur Identität der Gemeinde und zum Zusammengehörigkeitsgefühl der Be-
wohner bei.  
 
Der Gemeinderat begrüsst alle Aktivitäten der Vereine, welche zur positiven Entwick-
lung des Dorf- und Vereinslebens beitragen. Er fördert und unterstützt deshalb die 
Vereine im Rahmen seiner Möglichkeiten, auch mit direkten finanziellen Beiträgen. 
Dabei wird der Jugendförderung besondere Bedeutung geschenkt.  
 
Dieses Reglement zur Unterstützung der Neckertaler Vereine legt die Unterstützungs-
grundsätze des Gemeinderates fest.  
 

Grundsätze Art. 2 
 
Der Gemeinderat erachtet die Eigeninitiative der Vereine als Voraussetzung zur Ver-
einsunterstützung. Er schafft Rahmenbedingungen für ein fortschrittliches, sportliches, 
kulturelles und gesellschaftliches Vereinsleben in der Gemeinde Neckertal. 
 
Die Vereinsförderung basiert auf drei Säulen:  
• Die Gemeinde Neckertal unterstützt die Tätigkeit der Vereine finanziell.  
• Die Gemeinde Neckertal schafft durch angemessene Infrastrukturen gute 
  Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit.  
• Die Gemeinde Neckertal fördert die Kommunikation unter den Vereinen 
 und zu den Vereinen 
 

  
Bedingungen  Art. 3 

 
Vereine mit Sitz in 
der Gemeinde Ne-
ckertal 

Art. 3.1 
 
Der antragstellende Verein untersteht dem Vereinsrecht, verfügt über Statuten und 
hat seinen Sitz in der Gemeinde Neckertal.  
 
Unterstützt werden kann auch ein zeitlich befristetes Organisationskomitee, welches 
nicht einem Verein angehört und einen Anlass organisiert, der im öffentlichen Inte-
resse der Gemeinde Neckertal liegt. In diesem Reglement wird zur Vereinfachung nur 
der Begriff «Verein» verwendet. 
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Zweck Art. 3.2 
 
Der antragstellende Verein bietet regelmässig sportliche, kulturelle oder gesellschaftli-
che Aktivitäten in der Gemeinde Neckertal an. Er darf weder gewinnorientierte, noch 
kommerzielle Zwecke verfolgen. Der Verein fördert in erster Linie den Breitensport (gilt 
sinngemäss auch für nichtsportliche Institutionen).  
 
Vereine mit einem unethischen oder fragwürdigen Hintergrund werden nicht unter-
stützt.  
 
Vereine mit religiösem und kirchlichem Hintergrund werden nicht unterstützt. 
 

Erfolgsrechnung /  
Bilanz 

Art. 3.3 
 
Der antragstellende Verein führt eine Buchhaltung nach kaufmännischen Grundsät-
zen.  
 

Antrag Art. 3.4 
 
Eine Unterstützung durch die Gemeinde muss von den Vereinen schriftlich beantragt 
werden.  
 
Die Anträge für eine Vereinsunterstützung im Folgejahr sind bis Mitte Juli vollständig 
an die Gemeindeverwaltung einzureichen. Verspätete Beitragsgesuche werden nicht 
mehr berücksichtigt. 
 
Folgende Unterlagen sind beizulegen:  
•  Statuten (Erstmalig bzw. bei Änderungen)  
•  Mitgliederverzeichnis mit Stichtag 30. Juni des Antragsjahres (mit Wohnort und  
 Jahrgang) 
•  Höhe der verschiedenen Mitgliederbeiträge 
•  Letzte Jahresrechnung, woraus der Anteil Jugendbereich ersichtlich ist 
 
Der Vereinspräsident unterzeichnet das Gesuch. Er bezeugt die Echtheit der Angaben 
und steht für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.  
 
Beitragsgesuche sind an den/die ressortverantwortliche/n des Gemeinderates zu rich-
ten. 
 

Mittelbereitstellung- 
und Auslösung 

Art. 3.5 
 
Die Höhe der finanziellen Mittel wird im Rahmen des jährlichen Budgets  
(Konto: „Kultur und Freizeit“) durch den Gemeinderat festgelegt. 
 

Vereinsunter-
stützung 

Art. 4 
 
Es werden folgende Unterstützungsleistungen ausgerichtet: 
 

Infrastrukturbeitrag Art. 4.1 
 
Die Gemeinde erhebt grundsätzlich keine Gebühren für die Benutzung der Infrastruk-
turanlagen, welche die Vereine zur Ausübung ihres Vereinszwecks regelmässig bean-
spruchen. Für Anlässe gelten die ortsüblichen Tarife. 
 
Für die einmalige oder nur gelegentliche Benützung gemeindeeigener Infrastrukturen 
gelten die entsprechenden Benützungsreglemente. 
 
Schützenvereine erhalten aufgrund des öffentlichen Auftrags Beiträge an den Unter-
halt der Schiessanlagen. 
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Jugendförderungs-
beitrag 

Art. 4.2 
 
Die Gemeinde unterstützt Vereine, die jugendliche Mitglieder mit Wohnsitz in der 
Gemeinde Neckertal haben, mit einem Förderungsbeitrag.  
 
Als jugendfördernd gilt ein Verein, wenn er mit Jugendlichen auf kulturellem, musi-
schem, sportlichem oder bildendem Bereich regelmässige Trainings, Proben, öffentli-
che Auftritte oder dergleichen durchführt.  
 
Der aktuelle Jugendförderungsbeitrag pro Jugendlicher aus der Gemeinde Neckertal  
beträgt Fr. 40.-. 
 
Antragsberechtigt sind Kinder ab dem 5. Lebensjahr bis Jugendliche, die im Antrags-
jahr, das 18. Altersjahr vollenden oder vollendet haben.  
 
Die Auszahlung erfolgt im Folgejahr.  
 

  
Pauschalbeiträge  Art. 4.3 

 
Den Musikvereinen Dicken, Brunnadern, Mogelsberg, Wald-Schönengrund werden 
folgende Pauschalbeiträge ausbezahlt: 
 bis 20 Mitglieder Fr. 4‘500.- 
 21-30 Mitglieder Fr. 5‘500.- 
 über 31 Mitglieder Fr. 6‘500.- 
 
Darüberhinaus werden werden keine zusätzlichen Jugendförderbeiträge ausbezahlt. 
 
Der Musikverein Wald-Schönengrund erhält nur 50 % des Beitrages, weil die Ge-
meinde Schönengrund AR ebenfalls mitfinanziert. 
 
Die regionalen Jugendmusik St. Peterzell erhält einen Pauschalbeitrag von Fr. 1‘000.-  
und zusätzlich die Anteile für die Jugendförderung. 
 

  
Weitere Formen  Art. 5 

 
  
Vereinsjubiläen Art. 5.1 

 
Die Gemeinde kann jubilierende Vereine mit einem Jubiläumsbeitrag unterstützen. 
Diese haben ein schriftliches Gesuch einzureichen. 
 

  
Beitrag für Anlässe 
von regionaler, kan-
tonaler oder natio-
naler Bedeutung 

Art. 5.2 
 
Die Gemeinde kann Vereinen, die Anlässe von regionaler, kantonaler oder nationaler 
Bedeutung in der Gemeinde Neckertal organisieren, auf Gesuch mit einem Beitrag 
oder einer Defizitgarantie unterstützen.  
 

  
Leistungen mit di-
rektem Nutzen für 
die Gemeinde 

Art. 5.3 
 
Von Vereinen erbrachte Leistungen, die von direktem Nutzen für die Gemeinde sind, 
können ausserhalb dieses Reglements mittels separater Leistungsvereinbarung ent-
schädigt werden. 
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Frondienst, gemein-
nützige Arbeit oder 
dergleichen 

Art. 5.4 
 
Die Gemeinde kann Vereine oder Organisationen zusätzlich unterstützen, die Fronar-
beiten oder gemeinnützige Dienstleistungen erbringen (Bachputzete, Papiersammlung 
usw.) oder Veranstaltungen im Interesse einer Grosszahl der Bevölkerung durchfüh-
ren.  
 
Dies kann geschehen durch: 
• Einmalige finanzielle Beiträge 
•  Jährlich wiederkehrende finanzielle Beiträge 
•  Gewährleistung von Defizitgarantien 
 
Der Gemeinderat entscheidet im Einzelfall 
 

  
Unentgeltliche 
Dienstleistungen für 
die Vereine 

Art. 5.5 
 
Der Gemeinderat kann auf Antrag der Vereine die Dienstleistungen des Bauamtes 
(Arbeit, Maschinen, Material) oder der Feuerwehr bei öffentlichen, nicht kommerziel-
len Veranstaltungen, die im Interesse einer Grosszahl der Bevölkerung durchgeführt 
werden, unentgeltlich zur Verfügung stellen. 
  

  
Kommunikation Art. 6 

 
  
Vereinsleiter Treffen Art. 6.1 

 
Die Gemeinde lädt mindestens einmal jährlich die Vereinsleiter zu einem Treffen ein. 
Dieses bietet die Möglichkeit, Angelegenheiten der Vereine mit Vertretern der Ge-
meinde oder unter sich zu thematisieren.  
Das Vereinsleiter Treffen ist Ausdruck der Wertschätzung der Gemeinde gegenüber 
den Vereinen. 
 
Am Vereinsleiter Treffen kann pro Verein ein Mitglied (vorzugsweise Vereinspräsident 
oder Vereinspräsidentin) teilnehmen.  
 

  
Internet Art. 6.2 

 
Die Gemeinde Neckertal stellt den Vereinen unter www.neckertal.ch eine Internet-
plattform zur Verfügung.  
 
Es werden nur Vereine ins Vereinsverzeichnis aufgenommen, welche die Bedingungen 
dieses Reglements erfüllen.  
 
Der Veranstaltungskalender bietet die Möglichkeit zur Publikation von Veranstaltun-
gen. 
 

  
Mitteilungsblatt Art. 6.3 

 
Das Mitteilungsblatt dient als Informationsplattform für die Bevölkerung der Ge-
meinde Neckertal. 
 
In den einzelnen Rubriken sind die folgenden Inhalte zulässig: 
 Veranstaltungen und Termine 
 Kursausschreibung und Veranstaltungen max. 1/8 Seite pro Verein und Ausgabe 
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 Berichte aus dem Vereinsleben / Vereinsprojekte alle 3 Monate im Neckertal  
 aktuell plus 
 

  
Vollzug Art. 7 

 
  
Einstellung der Be-
träge im Voran-
schlag 

Art. 7.1 
 
Die erforderlichen Mittel zur Vereinsunterstützung werden jährlich mit dem  
Voranschlag festgesetzt. 
 

  
Missbrauch Art. 7.2 

 
Beansprucht ein Verein Beiträge unter Angabe falscher Daten oder Fakten, kann die 
Gemeinde die entsprechenden Beiträge streichen oder gar auf unbestimmte Zeit sper-
ren. 
 

  
Übergangs- und 
Schlussbestimm-
ung 

Art. 8 

  
Übergangsbestimm-
ugen 

Art. 8.1 
 
Die Vereine werden aufgefordert, auch bisherige, stets ausgerichtete  
Zahlungen neu zu beantragen.  
 
Es besteht kein Anspruch auf Wahrung des Besitzstandes. Sämtliche bisherigen Be-
schlüsse des Gemeinderates im Zusammenhang mit der Vereinsunterstützung werden 
mit dieser Verordnung aufgehoben. 
 

 
9127 St. Peterzell, 24.09.2009 
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 Die Gemeindepräsidentin: 
  

 
 Vreni Wild-Huber 
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